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Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Be-
kanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.

Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3,
41747 Viersen, Zimmer 1136 für den Empfänger offen
und kann dort vom Empfänger eingesehen werden.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im
Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und voll-
streckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach
Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 13.08.2010
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

gez. Pulter

Abl. Krs. Vie. 2010, S. 735

Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gültigen
Fassung wird der

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und
Straßenverkehr vom 06.07.2010
-Aktenzeichen 03260094423/ge

gegen:

Herrn
Andreas Ludger Schimkus

Graf-Bernadotte-Str. 16
47906 Kempen

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.
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Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Feststellung der Nachfolge für das verstorbene
Kreistagsmitglied Ralf-Hasso Sagner

Das Kreistagsmitglied Herr Ralf-Hasso Sagner ist am
7. August 2010 verstorben.

Gemäß § 45 des Kommunalwahlgesetzes habe ich
festgestellt, dass die als Ersatzbewerberin in der
Reserveliste der CDU benannte

Frau
 Sonja Lindemann

Anna-Rütten-Weg 41
47877 Willich

als Nachfolgerin des Herrn Sagner für den Kreistag
des Kreises Viersen bestimmt ist.

Gegen diese Entscheidung kann binnen eines Monats
beim Kreiswahlleiter Einspruch eingelegt werden.

Viersen, den 09.08.2010

Der Kreiswahlleiter:
gez.

Dr. Coenen

Abl. Krs. Vie. 2010, S. 736

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Be-
kanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.

Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3,
41747 Viersen, Zimmer 1136 für den Empfänger offen
und kann dort vom Empfänger eingesehen werden.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im
Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und voll-
streckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach
Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 16.08.2010
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

gez. Pulter

Abl. Krs. Vie. 2010, S. 736

Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gültigen
Fassung wird der

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und
Straßenverkehr vom 22.07.2010
-Aktenzeichen 03280011877/hö

gegen:

Herrn
Ivan Dereliev
Hauptstr. 15

91058 Erlangen

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.
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Abl. Krs. Vie. 2010, S. 737
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Abl. Krs. Vie. 2010, S. 740

Bekanntmachung
der Stadt Viersen

Öffentliche Zustellung

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes
für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NW) vom
07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gültigen
Fassung wird der
Leistungsbescheid vom 18.08.2010/FB30/II/Wi./
MECUKU
gegen Herrn Klajdi MECUKU * 09.02.1987, jetziger
Aufenthaltsort unbekannt, öffentlich zugestellt, da die
vorgenannte Person postalisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.

Der Leistungsbescheid liegt bei der Stadtverwaltung
Viersen – Ausländerbehörde – Theodor-Frings-Allee
22, 41751 Viersen aus und kann vom Empfänger ein-
gesehen werden.

Der Leistungsbescheid gilt zwei Wochen nach Veröf-
fentlichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zu-
gestellt.

Viersen, 18.08.2010

Stadt Viersen
Der Bürgermeister

Im Auftrag
gez. Hünnekes

Abl. Krs. Vie. 2010, S. 746

Bekanntmachung
der Stadt Willich

über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 I N –
östlich Mutschenhof – und die Durchführung des Ver-
fahrens der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3
(1) des Baugesetzbuches (BauGB).

Der Planungsausschuss der Stadt Willich hat am
07.07.10 gemäß §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW), bekannt
gemacht am 14.07.1994 (GV NW S. 666) in der derzeit
gültigen Fassung in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) bekannt gemacht am 23.09.2004
(BGBl. I S. 2414) in der derzeit gültigen Fassung die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 I N – östlich
Mutschenhof – beschlossen.

In gleicher Sitzung wurde der Beschluss zur
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB
gefasst.

Die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung werden
in einem öffentlichen Darlegungs- und Anhörungs-
termin, an dem jedermann teilnehmen kann, erläutert.
Dabei wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung
gegeben.

Der Darlegungs- und Anhörungstermin findet statt am:

Dienstag, 07.09.10
im Technischen Rathaus

Rothweg 2

und beginnt um 19.00 Uhr

Der Bebauungsplanentwurf kann in der Zeit vom
03.09.10 bis 17.09.10 im Technischen Rathaus der
Stadt Willich, Geschäftsbereich Stadtplanung, Zimmer
011, Rothweg 2, in 47877 Willich-Neersen, während
der folgenden Dienststunden eingesehen werden:

Montags, dienstags und donnerstags
von 07.30 bis 16.00 Uhr
mittwochs
von 07.30 bis 17.00 Uhr
freitags
von 07.30 bis 12.30 Uhr.

Äußerungen zu den Planungen können vom 03.09.10
bis 17.09.10 schriftlich oder mündlich zur Niederschrift
im Geschäftsbereich Stadtplanung der Stadt Willich
vorgebracht werden. Die Möglichkeit zur Äußerung
besteht auch während des öffentlichen Darlegungs-
und Anhörungstermines.
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Eingegangene Äußerungen werden dem Planungs-
ausschuss der Stadt Willich zur Beratung vorgelegt.
Die abschließende Beratung und Beschlussfassung
erfolgt durch den Rat der Stadt Willich nach Abschluss
der öffentlichen Auslegung.

Mit Ablauf des 17.09.10 ist die Beteiligung der
Öffentlichkeit abgeschlossen.

Der künftige Geltungsbereich ist aus der nach-
folgenden Planskizze ersichtlich.

Willich, 02.08.10

In Vertretung
gez.: Martina Stall

Techn. Beigeordnete

Abl. Krs. Vie. 2010, S. 746
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Bekanntmachung
der Stadt Willich

über die Aufstellung der 126. Änderung des
Flächennutzungsplanes der Stadt Willich (östlich
Mutschenhof) und die Durchführung des Verfahrens
der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) des
Baugesetzbuches (BauGB).
Der Planungsausschuss der Stadt Willich hat am
07.07.10 gemäß §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW), bekannt
gemacht am 14.07.1994 (GV NW S. 666) in der derzeit
gültigen Fassung in Verbindung mit § 2 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) bekannt gemacht am
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit gültigen
Fassung die Aufstellung der 126. Änderung des
Flächennutzungsplanes der Stadt Willich (östlich
Mutschenhof) beschlossen.
In gleicher Sitzung wurde der Beschluss zur Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB ge-
fasst.

Die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung werden
in einem öffentlichen Darlegungs- und Anhörungs-
termin, an dem jedermann teilnehmen kann, erläutert.
Dabei wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung
gegeben.
Der Darlegungs- und Anhörungstermin findet statt am:

Dienstag, 07.09.10
im Technischen Rathaus

Rothweg 2
und beginnt um 19.00 Uhr.
Der Flächennutzungsplanänderungsentwurf kann in
der Zeit vom 03.09.10 bis 17.09.10  im Technischen

Rathaus der Stadt Willich, Geschäftsbereich
Stadtplanung, Rothweg 2, 47877 Willich, Zimmer 011,
während der folgenden Dienststunden eingesehen
werden:
Montags, dienstags und donnerstags
von 07.30 bis 16.00 Uhr
mittwochs
von 07.30 bis 17.00 Uhr
freitags
von 07.30 bis 12.30 Uhr.
Äußerungen zu den Planungen können vom 03.09.10
bis 17.09.10, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift
im Geschäftsbereich Stadtplanung der Stadt Willich
vorgebracht werden. Die Möglichkeit zur Äußerung
besteht auch während des öffentlichen Darlegungs-
und Anhörungstermines.

Eingegangene Äußerungen werden dem Planungs-
ausschuss der Stadt Willich zur Beratung vorgelegt.
Die abschließende Beratung und Beschlussfassung
erfolgt durch den Rat der Stadt Willich nach Abschluss
der öffentlichen Auslegung.

Mit Ablauf des 17.09.10 ist die Beteiligung der
Öffentlichkeit abgeschlossen.

Willich, 02.08.10

In Vertretung
gez.: Martina Stall

Techn. Beigeordnete

Der Änderungsbereich ist aus der nachfolgenden
Planskizze ersichtlich.

Abl. Krs. Vie. 2010, S. 748
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